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Protokoll 
aber die nichtöffentliche Sitzung des 
$eßinn 

Vormittags 9 Uhr. 
Abwesend Abg. Baail Vogt. 
Reg"Vertret 

er Keg. Ohef Dr. Hoop 
Schriftfiihrer 

Gassner 

Zandtagee vom 28.7.37 

Daß Protokoll der letzten nichtöffentlichen und der letzten 

ö2, fentliohen Landtagssitzung werden verlesen und genehmigt. 

12 : Chef: Als einziger JPar ct der `rageeordnung steht ow Behai diu g 
als 'teilung einer Konzession zur iirrichtung und zum Betriebe ei- 
der Radlosendeetation. Wir sind seit Jahr und Tag mit Offerten dies- 

be glieh ttbersohwemmt worden.. 3 wurde eich um einen Reklmesender 
b de]. n nach amerkanisehem Muster �In Äaropa sind solche Reklameset-- 

der in luxenbfrr und einzelne kleine in 'rankre1oh: In Oeat erreich, 

ahweIZ , Italien,, gland etz. sirffi Reklamesendeoc verbot en. Es sind 

s grosse summen ���t� wordenýýemgege ib er aber steht das 
vErbot'dase 

keine Reklamenendun3en gemacht werden dürfe1. DievVer- 

traäestaaten 
haben endlich zugestirýmt; daas wir die welle 209.9 

betomcnen; 
Der Staat aber vermag einen golohen Sender nicht zu bau. 

ell und nicht zu unterhalten. 5 liege= nun drei Offerten von Gesell-- 

f3ah ft en vor; die ein=dear überbieten. 

. Die Angebote der einzelnen Firmen werden b ekanntgegeben. Ueberd3ms 

teilt Reg *Chef mitdass narb einem neuen `1'elephongespräch sich die 
2r' sösischen Gruppen vereiniget und demnächst ein neues Offert stel- 
len 

werden: 

stellt die Frage ob Qewiooheit bestehe, dase-nicht etwa 

'2121 ataat hinter den Konzessionswerbern stecke und evtl'. demit poll-. 
M 

ttBehe ziele verfolgt werden: 
ReB. Ohef und Prdsident verneinen entschieden die Frageda auaeahlieea- 
lich Geschäftszwecke verfolgt werden. 
AQ 

"dhef' betont ; dass er den Firmen klipp und klar den Sachverhalt 

gelegt habe-dass wir keine grosse . 1elle bekommen und anderer- 
8@its der Sender für Reklamezwecke nicht benützt werden dürfe. Die 
Bewerber 

jedaoh leben in <ier Hofi'nu�g dass mit er Zeit Reklameren. 

*d 
gen zulässig würden mid dann hätten sie die Ohenoen. iý`: 
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Ma-, dent macht au±mez ceam auf die 1sý'ristige Vertragsdwer 

9011 oa, 4o Jahren, was nicht zu verantworten wiLre. Auch sei noch 

eine 'appe interes iert; die katholischen Nachrichtendienst be- 

ýreiben 
würde doch glaubt erdase diese Gruppe weniger in Frage 

koýme; 
n 119o` AL -^ --- -- -- -- -4v% An nnA n+ 

ýA-, =; lZ handelt Slab dar=; OD man gTuLn aei a,,, %a. -La u oi ,. ý.. ý o.. "" w 
Wil l/ 

nehmen7d welches oder ob man die Angelegenheit als nida t 

eý'ruchreif betrachten will: 
rtLrJident: Ich würde grundadtelieh etwas vorkehran aus dem Grun- 

de ýyýeil dadurch die Frage eines bend er a üb erhau, t ins Rollen kommt 

13rid di4 Gelegenheit sollte hakte benützt werden. 

`ýº=loh dler z-ann nicht rcoht verstehen dass diese leiste soviel 
Geld hieneinstecken; o sie doch nicht die Geidssheit haben dass 

als Zum Ziele kommen. 

$ý.: d ent klärt auf dass sich die Zeche eine grbesere pfflizügig- 
geit 311 den ntohs Len Jahren im Radiowesen veraprechen. Allerdinge 

art2 40 Jahre könnte man sich nicht binden l ar sen. Auch müsste al- 

genau festgelegt werden besgl. Rückkauf etz. 
Z'40h 1 ist für die Bestellung einer Kommiesion, die der Regierung 
beiden 

Beratungen und Unterhandlungen zur seit e steht. 
RO 

"Chef stellt `en Antrag, die Bedingungen sollten durch den Land- 
tag festgelegt werdenn; unter welchen die Konzession erworben wer- 
det könne und dann sollten die Gesellschaften Zeit bekom. _', en, hie- 

N 

$"' S, ellung zu nehmen und ihre endgiltige Offerte einzureichen: 
Z 1, andtag legt sodann folgende Richtlinien und Bedingungen als 

ei'hendlungagrundlage mit den Gesellschaften fest. 
ýe3' Landtag nimmt Kenntnis von den vorliegenden Of f ert en, kann eich 
aber nnngesiohts der langen Konzessionsdauer und einiger aucterer 
1abgeklärt er Pinkte nicht entschliessen. die Konzession an einen 

der Bewerber beim Post- und Telegraphendepartement in Vorschlag 

bringen. r! r beschliesst Richtlinien aufzuetellen, die für die 

Teilung der Konzession massgebend sein eol]. en. Den Interessen- 
ten ist Gelegenheit zu geb en, ihre Offerten auf der Grundlage di e- 
ýer Richtlinien binnen Monatsfrist neuzustellenworauf andgiltig 
"Oll der Regierung und der vom Landtage bestellten Kommission beste. 
hend 

aus Ludw. Ospelt, Ferdi Riach und Dr. 8oh , dler. über die rrteilung 
der Konzession Beschluss gefasst werden wird: 

4 `52 
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Die Richtlinien sind folgende: 
1e Die Konzession wird höchsteno auf die Lauer von 25 Jahren 

aýasohxiesul3ch 
erteilt werden 

24 Die Konzeeaionäre haben bei Orteilung der Konzession eine 
Qebtthr 

von mindestens Fr. loo; 000 an die Zandeakaase zu bezahlen. 

S"° Tm Falle dr Arriohung einer kurzenlangen oder mittleren 
7+elle 

mit höherer Bendeenergie als 2 Swo und der rrichung der 
$ewilligung 

von Reklamesendungen. erhält der itonzeaaionswerber 
d1e Bewilligung zum Betriebe dieses letzteren stärkeren Gendeze 

kd der Sendung von Reklame gegen eine neuerliche Gebühr von 
lilt . 2oo; 000. 

Diene Gebühr ist bei ? teileng der Konzession zum Betriebe 
NNN 

den kleinen & nderr a bei der SrarTas se zu stellen und 
ete haftet auch für die nhaltung der Konzeasionebeatinetungen 

N ti 

114d für wettere Verpflichtungen wie s. S, der 8a. ukoet en dea aen-- 
ý®rý: 

S' D. te gonzessionäre hauen jährlich 25$ der hxut toeinna eu 
a4-den Staat abzuliefern, 
$", D. e Kosten der trrichtung des Sendere und des tä glich mires 

d®$t eris einsbindigen Betriebes desselben gehen zu Lasten dear 
ýQO"ý 

ea ei onäx'e; 

66 Bei Anstellung von Peraonal für Bau urid Betrieb des 5eUdern 

8111d in erster linie liechtensteinische Kräfte su beriiokalah- 
ýje 

en. 
7' Alle Programme-die gesendet werden oind der negierung oder 

einer von ihr zu schaffenden Aufsichtsbehörde zur Genehmigung 

Q°reul 
ege n; 

all 
-Der Bau des kleinen sendete hat sofort nach xonzeesione- 

Qrteilung 
zu beginnen. 

9" Mit dem Bý u des grossen Sendere ist sofort na h : rtrteilung 

erweitert en 1sonseesion zu beginneXt. 
10. Lie schweizerischen Vorschritten über die 14nützung der 

41ýjläspru. 
ahsender der ö; idg: Poet- & Telegrapheuvexwaltung sind 

61- ngemaas auf" den Iiecht: Sender anwendbar. 
ii, Die Konzession ist ohne Jewil1. i8ung der negierung nicht 

gib ert ragbar. 
i20 Die xonzeesion kann seitens der 'Legierung jederzeit ohne 
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teehädigung zur: ekgenomrnen werden wenn lebenswichtige In- 

teressen des Staates durch den Betrieb gefährdet werden* 

Demgegenüber verüfliohtet sich die Regierung die Konzessio-- 

ndre in ihren Bestrebungen um : rreio hung einer mittleren, 
18n; en oder kurzen gelle und c7 er B ewil. 1. igung zu Rekl eanes endun- 

gen zu ttüt ers tüt z en: 
Aue dem Umfange dieser Verpflichtung der Regierung können j e- 

dOch seitens der KonzeaaionM. re keine Schaden ersatzanapriie-#e ab- 

geleitet werden. 
I'dsident : Wer mit diesen Bedingungen einverst ersten iet möge 

dies mit Iianderheb en kundtun. 

Abetimnnxng einatiiimig: 
aoda. =n klärt Präsident noch über das äolm Btraesenproje6 Steg 
Malbun auf; dae einen Kosten oranachlag von va Fr: 67 800. - vor- 

sieht 

Angesiobte der Notwendigkeit dieser 8traesenvexlegung be- 

schlieset der 1endtag einstimmig den Bau dieser Stresse und be- 

nötigt den erforderlichen Kredit; 

S luve der sites ir1 Ui 
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